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Stand: 14.10.2025
Empfehlungen zum Betrieb der Radioaktivitätsmessung
Die Handlungsempfehlungen durch die Klärung der Auslegungsfragen der 17. BImSchV durch das LAI oder Vollzugshinweise verschiedener Landesbehörden (z.B. LfU in Bayern) sind selbst nicht rechtsbindend, weder für TAB-Betreiber, noch für die mit dem Immissionsschutz betrauten Landesbehörden. Sie dienen zunächst ausschließlich als Orientierung anhand derer die Anlagenbetreiber mit der jeweiligen Überwachungsbehörde bilateral Regelungen treffen können.
Auch wenn insbesondere die Vollzugshinweise zur Radioaktivitätserkennung in vielen Fällen pragmatische Ansätze verfolgen und deren Befolgung in einigen Fällen sinnvoll sein kann, sind TAB-Betreiber nicht rechtlich verpflichtet, alle diese Anforderungen auf behördlichen Wunsch umzusetzen. Im Rahmen der Ad hoc AG Radioaktivitätsmessung sind einige der aktuellen Vollzugshinweise diskutiert worden. Nach Einschätzung der Ad hoc AG Radioaktivitätsmessung beschränkt sich die Pflicht des Betreibers nach §3 Abs. 1 der 17. BImSchV und §153 Abs. 2 Pkt. 4 des StrSchG i.W. auf „Messen und Melden“. Im Folgenden werden deshalb nicht-abschließende Hinweise gegeben, wie mit einigen der Anforderungen umgegangen werden kann.
Eine Beurteilung, ob und wie mit diesen Hinweisen umgegangen wird, obliegt letztendlich den Betreibern.
· Änderungsanzeige
· Beschränken Sie die Anzeige der Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach §15 BImSchG auf die Installation der Portalmessanlage (Gleiches gilt für eine Anzeige nach §16 BImSchG, obwohl diese nicht einschlägig sein sollte). Nehmen Sie hier keine dazugehörigen Betriebsabläufe oder -flächen mit auf. Durch die Aufnahme in die Anzeige nach §15 können diese zur Rechtspflicht werden und es kann zu Schwierigkeiten kommen, sollte zu einem späteren Zeitpunkt Änderungsbedarf bestehen. Beschränken Sie daher die Anzeige nach §15 BImSchG auf ihre Verpflichtungen aus §3 der 17. BImSchV („Installation einer Radioaktivitätserkennung“) und treffen Sie vorerst keine weiteren Regelungen innerhalb der Genehmigung. Regelungen können mit der zuständigen Überwachungsbehörde geregelt bzw. auf andere Weise formalisiert werden.

· Interpretation von Messergebnissen
· Interpretation von Messergebnissen der Nuklidbestimmung und insbesondere die Entscheidung zum weiteren Verfahren nach einem Fund erfordert Sachkunde im Strahlenschutz, die vom Betreiber nicht verlangt werden kann. Entsprechend sollten nur die Messergebnisse, nicht aber deren Interpretation an Behörden übermittelt werden.

· Anschaffung eines Handmessgerätes zur Nuklidbestimmung
· Der Einsatz eines Handmessgerätes zur Nuklidbestimmung nach Alarm der Portalmessanlage kann in vielen Fällen sinnvoll sein, um den Aufwand bei Betreibern und Behörden zu reduzieren. Anhand der Messergebnisse der Nuklidbestimmung können die Behörden unter Umständen Entscheidungen treffen ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Eine Pflicht zur Anschaffung besteht aber nicht.

· Umgang bei Erkennung verdächtigen Materials
· Radioaktives Material darf in der Regel nicht ohne Genehmigung über öffentliche Straßen abtransportiert werden, jedoch kann vom Anlagenbetreiber nicht verlangt werden, den Fahrzeugführer vor Ort festzuhalten, da dies eine Nötigung bedeuten würde. Es empfiehlt sich, eine Belehrung des Fahrzeugführers darüber in verschiedenen Sprachen vorzubereiten.
· Der Weitertransport der Anlieferung außerhalb des Anlagengrundstücks sollte nur auf Anordnung der zuständigen Behörde geschehen.
· Wir verweisen an dieser Stelle auf einen Auszug eines durch ein Mitgliedsunternehmen beauftragtes Rechtsgutachten:
„Im Übrigen darf der Fund nach der gesetzlichen Regelung des § 168 Abs. 4 StrlSchV nach der Meldung an die Behörde entweder nur ganz kurzfristig „bis zur Entscheidung der zuständigen Behörde“ beim Finder verbleiben, oder im begründeten Einzelfall – auf explizite Anordnung der Behörde – auch für einen kurzen Zeitraum darüber hinaus zwischengelagert werden. Für eine abstrakt-generelle Festlegung dieses Vorgehens, etwa im Wege einer Nebenbestimmung zu einer immissionsschutzrechtlichen Anlagengenehmigung, fehlt es nach der geltenden Rechtslage an der erforderlichen gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage.“

· Flächen für Quarantäne und Vereinzelung
· Flächen für die Quarantäne oder Vereinzelung verdächtigen Materials sollten im Voraus mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden. Diese Flächen müssen sich nicht zwangsläufig auf dem eigenen Gelände befinden.

· Unterstützung bei der Vereinzelung des radioaktiven Materials
· Überprüfen Sie ihre Gefährdungsbeurteilung daraufhin, ob Sie die zuständige Behörde beim Vereinzeln des Materials überhaupt mit eigenem Personal unterstützen dürfen.
· Vermeiden Sie es auf jeden Fall, das eigene Personal unbekannten Risiken auszusetzen.

· Eigentumsübergang und „Erlangung der tatsächlichen Verfügungsgewalt“ von Anlieferungen mit radioaktivem Material vermeiden
· Prüfen Sie, ob es zum Zeitpunkt der Erkennung des radioaktiven Materials bereits zum Eigentumsübergang gekommen ist.

Bei den dargestellten Informationen handelt es sich um allgemeine Hinweise und unverbindliche Empfehlungen. Alle Informationen stammen aus vertrauenswürdigen Quellen und die Erstellung erfolgte mit angemessener Sorgfalt. Sie stellen keine rechtliche Beratung dar und können eine individuelle rechtliche Prüfung im Einzelfall nicht ersetzen. Für enthaltene Fehler, Ungenauigkeiten und/oder Versäumnisse jeglicher Art oder daraus resultierende Schäden kann die ITAD e.V. oder deren Beauftragte nicht verantwortlich gemacht werden, unabhängig von der Ursache. Die Verantwortung und das Risiko der Nutzung sämtlicher hier enthaltener Informationen sowie darauf basierende Entscheidungen liegen beim Nutzer.
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